
Schutz der Kinder und Jugendlichen 4.2
Angeklagten vor Beginn der Hauptverhandlung fest, 
ist das Verfahren ohne Durchführung der Hauptver
handlung gemäß §§ 248 Abs. 1 Ziff. 3, 251 StPO ein
zustellen.
3. Wird im Verlauf der Hauptverhandlung festge
stellt. daß der Angeklagte zurechnungsunfähig ist, 
hat das Gericht das Verfahren genjäß § 248 Abs. 1 
Ziff. 3 StPO einzustellen und im gleichen Beschluß 
die Einweisung des Angeklagten gemäß §§ 15 Abs. 2 
StGB, 248 Abs. 5 StPO anzuordnen, wenn diese er
forderlich ist.
4. Wird im gerichtlichen Strafverfahren festgestellt, 
daß beim Angeklagten verminderte Zurechnungsfä
higkeit vorliegt (§ 16 Abs. 1 StGB) und ist eine Ein
weisung notwendig, so hat das Gericht gemäß § 16 
Abs. 3 StGB an Stelle oder neben einer Maßnahme 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit die Einwei
sung im Urteil anzuordnen.
5. Hat das Gericht gemäß §§ 27,33 Abs. 3 Ziff. 4. 45 
Abs. 3 Ziff. 5 StGB die Verpflichtung zu einer fach- 
ärztlichen Behandlung ausgesprochen und ergibt 
sich danach die Notwendigkeit für nach § 11 einzulei
tende Maßnahmen, so entscheidet darüber die Zivil
kammer des zuständigen Kreisgerichts.
Kommt ein auf Bewährung Verurteilter böswillig der 
ihm auferlegten Verpflichtung, sich einer fachärztli
chen Behandlung zu unterziehen (§ 33 Abs. 3 Ziff. 4 
StGB), nicht nach, so kann das Gericht gemäß § 344 
StPO, den Vollzug der angedrohten Freiheitsstrafe 
anordnen. Macht sich daneben eine gerichtliche Ein
weisung des Verurteilten erforderlich, entscheidet 
darüber auf Antrag die Zivilkammer des zuständigen 
Kreisgerichts gemäß §§ 11 ff. ln gleicherweise ist zu 
verfahren, wenn der Verurteilte die ihm bei Strafaus
setzung auf Bewährung auferlegte Pflicht zur fach
ärztlichen Behandlung böswillig verletzt (SS 45 
Abs. 3 Ziff. 5 StGB, 350 Abs. 2 StPO).
Die Zivilkammer des Kreisgerichts ist auch zustän
dig für die Entscheidung über einen Antrag auf Ein
weisung eines Kranken, nachdem ein gegen diesen

eingeleitetes Ermittlungs- oder gerichtliches Verfah
ren gemäß §§ 141 Abs. 1 Ziff. 3, 148 Abs. 1 Ziff. 2, 
152 Ziff. 1.5,189 Abs. 2 Ziff. 3,249 Ziff. 1 StPO ein
gestellt wurde.“

Hinweis: § 33 Abs. 3 Ziff. 4 StGB jetzt: § 33 Abs. 4 
Ziff. 6 StGB; § 45 Abs. 3 Ziff. 5 StGB jetzt: § 45 
Abs. 3 Ziff. 7 StGB.

„6. Hat in erster Instanz die für die Strafsache zu
ständige Strafkammer des Kreisgerichts bzw. der 
Strafsenat des Bezirksgerichts über die Einweisung 
des Angeklagten durch Beschluß oder Urteil ent
schieden. so richtet sich das Rechtsmittelverfahren 
einschließlich der Rechtsmittelfrist nach den Bestim
mungen der Strafprozeßordnung. Das gleiche gilt für 
Kassationsverfahren.
7. Hat die Strafkammer oder der Strafsenat im Er
gebnis der Hauptverhandlung die Einweisung des 
Angeklagten durch Beschluß oder Urteil angeord
net, ist über die Auslagen des Verfahrens gemäß 
§§ 362ff. StPO zu entscheiden,
8. Die nach Ziff. 3 und 4 möglichen Entscheidungen 
können auch im Rechtsmittelverfahren getroffen 
werden.
9. Für die Durchführung des Verfahrens zur Aufhe
bung der Einweisung ist die Zuständigkeit der Zivil
kammer nach § 14 Abs. 4 gegeben, auch wenn die 
Einweisung durch die Strafkammer oder den Strafse
nat erfolgt ist.

V. Zeitliche Geltung
Auf Kranke, die vor dem 1. Juli 1968 auf Grund an
derer gesetzlicher Bestimmungen eingewiesen wur-~ 
den und sich in einer Einrichtung gemäß § 3 Abs. 1 
befinden, findet das Verfahren nach §§11 und 12 kei
ne Anwendung; jedoch ist auch bei diesen Kranken, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, 
ein Aufhebungsverfahren nach § 14 durchzuführen 
(§ 20).“

4.2.
Verordnung
zum Schutz der Kinder und Jugendlichen

vom 26. März 1969 (GBl. II Nr. 32 S. 219; Ber. Nr. 36 S. 240 und Nr. 37 S. 243)

In der Deutschen Demokratischen Republik sind al
le Voraussetzungen für die politische, geistige, mo
ralische und körperliche Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen zu sozialistischen Persönlichkeiten 
gegeben.
Der Schutz der Kinder und Jugendlichen ist ein fe

ster Bestandteil der sozialistischen Jugendpolitik 
und stellt hohe Anforderungen an die Familien, an 
alle Staats- und Wirtschaftsorgane und Einrichtun
gen, gesellschaftlichen Organisationen und an die 
Jugend selbst.
Der sozialistische Staat fördert die Initiative der Ju-
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